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Beistandschaften 
 

Mit einer Beistandschaft wird das Wohl und der Schutz einer  

hilfe-bedürftigen Person sichergestellt.  

Hier geht es um Ihr Kind. 

 

Vereinbaren Sie einen Termin für: 

- ein Beratungs-Gespräch, 

- die Einrichtung einer Beistandschaft, 

- die Beurkundungen, 

zum Beispiel die Vaterschafts-Anerkennung, 

das gemeinsame Sorge-Recht oder  

die Höhe des Unterhaltes.  

 

Die Höhe des Unterhalts wird in eine Urkunde geschrieben.  
Die Urkunde nennt man Unterhalts-Titel. 

 

 

Bitte nutzen Sie während Corona hauptsächlich die Möglichkeit 

der telefonischen Beratung oder  

schreiben Sie uns eine Mail an: 

beistandschaften@hattingen.de 

 

 

 

Wichtig 

Sie haben einen Termin vereinbart. 

 

Dann müssen spätestens einen Tag vor Ihrem Termin folgende  

Unterlagen vollständig bei uns vorliegen:  

- Ausweis-Dokumente, 

- Geburts-Urkunde des Kindes, 

- vor der Geburt des Kindes der Mutter-Pass, 

- Scheidungs-Beschluss falls vorhanden, 

- Unterhalts-Titel falls vorhanden, 

zum Beispiel Urkunde, Urteil, Beschluss. 

 

 

Vorgeburtliche Beurkundung 

Bei vorgeburtlichen Beurkundungen werden die Adress-Daten  

der Eltern für einen Termin vorgemerkt. 

Für den Termin benötigen wir auch den errechneten Entbindungs-Termin. 

Der errechnete Entbindungs-Termin steht in Ihrem Mutter-Pass. 
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Die endgültige Termin-Absprache erfolgt dann etwa einen Monat                                       

vor dem errechneten Entbindungs-Termin. 

 

 

Wichtig 

Sollten Sie nicht alle Unterlagen rechtzeitig und vollständig vorlegen,  

muss auch ein bereits geplanter Beurkundungs-Termin ausfallen. 

Sie müssen einen neuen Termin vereinbaren. 

 

Das Ausstellen von Urkunden ist kostenlos. 

 

 

Sie wünschen ein Beratungs-Gespräch. 

 

Das Angebot der Beratungen gilt für folgende Personen: 

- Allein-Erziehende 

- oder bei gemeinsamem Sorge-Recht die Person,  

bei der das Kind wohnt, 

- die Person, die mehr als die Hälfte des Erziehungs-Anteils leistet, 

- junge Erwachsene, die das 21. Lebens-Jahr noch nicht vollendet haben                                

und in Hattingen wohnen.  
 

Sie werden informiert und beraten in folgenden Angelegenheiten. 

Auch vor der Geburt Ihres Kindes. 

- Vaterschafts-Feststellung, 

- Vaterschafts-Fragen, 

- Unterhalts-Ansprüche, 

- Sorge-Recht. 

 

 

Vaterschafts-Feststellung oder Vaterschafts-Fragen 

Vor und nach der Geburt des Kindes unterstützen und beraten wir                                      

die Mutter in Vaterschafts-Fragen. 

Wir beraten Sie auch bei der Feststellung der Vaterschaft.  

Wir vertreten Ihr Kind in Vaterschafts-Prozessen vor Gericht,  

wenn der Vater die Anerkennung des Kindes verweigert. 

 

 

Unterhalts-Ansprüche 

bei minder-jährigen Kindern unter 18. 

Wir unterstützen und beraten Sie bei der Berechnung und  

Durchführung von Unterhalts-Ansprüchen.  
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Wir beraten den Eltern-Teil, bei dem das Kind überwiegend wohnt. 

Können Sie sich in Unterhalts-Fragen nicht einigen,  

kann eine Beistandschaft eingerichtet werden. 

Bei einer Beistandschaft kann das Jugend-Amt  

das minder-jährige Kind vor Gericht vertreten. 

 

Junge Erwachsene bis zur Vollendung des 21. Lebens-Jahres  

können sich auch über Fragen zum Unterhalt beraten lassen. 

 

 

Sorge-Recht 

Manche Eltern sind nicht verheiratet. 

Und nur ein Eltern-Teil hat das Sorge-Recht. 

Sie können dann erklären, dass sie ein gemeinsames Sorge-Recht wünschen. 

 

Die Beistandschaften informieren und beraten Sie bei der Frage,  

wenn Sie das Sorge-Recht für Ihr Kind abgeben. 

Was sind die rechtlichen Folgen. 

 

 

Wir sind zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar:  

 

 

Montag   08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und                           bis                        

 

 

                14:00 Uhr bis 15:30 Uhr                                  bis                          

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Dienstag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und                           bis                              

 

 

               14:00 Uhr bis 15:30 Uhr                                   bis                                    

 

 

_________________________________________________________________________ 
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Für die Abgabe von Unterlagen sind wir persönlich  

zu folgenden Zeiten erreichbar: 

 

Dienstag      08:30 Uhr bis 12:30 Uhr                                                   

und                                                                                 bis                       

Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

 

 

 

 

Sie können auch telefonisch einen Termin vereinbaren.  
 

Sie brauchen einen Termin für: 

- Beratungs-Gespräche, 

- Einrichtung von Beistandschaften, 

- Beurkundungen, 

zum Beispiel für Vaterschafts-Anerkennungen oder  

Unterhalts-Titel.  
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